
Härter und schneller
AVR Vereinigung der Verkehrsopfer will Wiederholungstäter strenger bestrafen

Marco Goetz

Verstöße von Wiederholungs-
tätern im Straßenverkehr will 
die „Association des  victimes 
de la route“(AVR) strenger, 
aber auch pädagogischer be-
strafen. Enttäuscht ist die 
1989 gegründete Vereinigung 
der  Straßenverkehrsopfer da-
rüber, dass die Staatsanwalt-
schaft keine Berufung gegen 
ein Urteil eingelegt hat, bei 
dem ein Wiederholungstäter 
den Tod eines Menschen ver-
schuldet hat. Die Milde des 
Urteils sei ein Witz und ein 
falsches Signal, so Raymond 
Schintgen, Präsident der AVR.

„Einen schlechten Witz, eine Ohr-
feige für die Angehörigen des Op-
fers“ nannte Raymond Schintgen 
das Urteil, das am 4. März gegen 
einen jungen Mann gesprochen 
wurde, der bei einem Verkehrs-
unfall im Jahr 2017 den Tod des 
Musikers Patrick Hartert ver-
schuldet hat. Zu milde sei das 
Urteil, vor allem weil es sich beim 
Unfallfahrer um einen Wieder-
holungstäter handelt, der ohne im 
Besitz eines Führerscheins zu sein 
und viel zu schnell unterwegs war. 
Der Präsident der AVR („Associati-
ons des victimes de la route“) bleibt 
bei dieser Meinung. Besonders 
auch jetzt, wo feststeht, dass die 
Staatsanwaltschaft nicht gegen das 
Verdikt aus erster Instanz in Be-
rufung geht.

Tageblatt: Enttäuscht es Sie, 
dass die Staatsanwaltschaft 
nicht in Berufung geht?

Raymond Schintgen: Also, wir 
sind ja nicht da, um ein Urteil zu 
kommentieren. Wir haben aber 
schon unsere Meinung und ma-
chen uns Gedanken. Ich habe ja 
auch bereits im März gesagt, dass 
das Urteil ein schreckliches Si-
gnal ist, vor allem an die Fami-
lie. Es ist schon sehr erstaunlich, 
dass Wiederholungstäter nicht 
verstehen, worum es geht und 
warum sie nicht schon früher zur 
Vernunft gebracht werden. Dann 
hätte dieser Unfall vielleicht ver-
hindert werden können.

Wäre eine lange Haftstrafe in 
solchen Fällen angebracht? 
Oder eine Strafe mit pädago-
gischem Charakter?

Wird der Mensch durch Ein-
sperren ein anderer? Ich denke 
nicht. Lernt er dadurch hinzu? Das 
denke ich auch nicht. Deshalb gibt 
es seit Jahren die Idee einer päda-
gogischen Strafe, auch, aber nicht 
nur für Wiederholungstäter. Ich 
denke, dass man gleich beim ers-
ten Mal die Umstände eines Un-
falls genau analysieren sollte und 

 dementsprechend gegensteuern 
müsste.

Aber das gibt es heute weder 
bei uns noch im Ausland.

Stimmt. Ich verstehe aber nicht, 
dass jemand, der bewusst viel zu 
schnell gefahren ist, denn 120 Kilo-
meter pro Stunde dort, wo 70 er-
laubt sind, ist bewusst viel zu 
schnell gefahren. Vielleicht ist auch 
noch Alkohol im Spiel. Ich verstehe 
nicht, dass man diesem Menschen 
den Führerschein abnimmt, ihn ihm 
aber zurückgibt, bis das Gericht ein 
Urteil gefällt und über das Strafmaß 
entschieden hat. Bis zum Urteil 
kann dieser Mensch aber eigentlich 
normal durch die Gegend fahren. 
Ist das der richtige Weg?

Was wäre der richtige Weg?
Die Gesetzgebung müsste so 

sein, dass man dieser Person je 
nach Vergehen den Führerschein 
sofort abnehmen und einbehalten 
kann. Wäre das der bessere Weg? 
Meiner Meinung ja! 

Aber was wäre eine pädagogi-
sche Strafe?

Ich denke, dass es neben einer 
Prüfung, um den Führerschein 
wiederzuerlangen, durchaus auch 
denkbar wäre, dass der Unfallver-
ursacher mit dem Leid der Opfer 
konfrontiert wird und dass er sich 
damit auseinandersetzen muss, dass 
er, weil er sich bewusst nicht an die 
Regeln im Straßenverkehr gehalten 
hat, großes Unheil angerichtet hat. 
Das ist an sich das, was wir gerne 
hätten. Es ist auch der Wunsch der 
Menschen, die hier in unserer Ver-
einigung arbeiten, dass den Auto-
mobilisten bewusst wird, welche 
Verantwortung sie tragen, wenn sie 
sich hinters Steuer setzen.

Die Vereinigung der Verkehrs-
opfer wurde 1989, also vor fast 
30 Jahren, gegründet. Hat sich 
seither einiges verbessert? 
Ist das Bewusstsein der Auto-
fahrer ein anderes?

Man muss abwiegen. Es gibt 
aber immer noch jene Autofahrer, 

die als Wiederholungstäter nichts 
hinzulernen und denen man 
schwerlich beibringen kann, dass 
ihr Verhalten so nicht geht. Jenen 
muss man effektiv eine Strafe auf-
halsen, die schmerzt und die ein 
Signal gibt. Nämlich, dass man bei 
ihnen nicht weiter durch die Finger 
schaut und dass sie mit den Kon-
sequenzen ihres Handelns leben 
müssen. Bei schweren Verkehrs-
vergehen in Deutschland scheren 
sich die Richter nicht darum, dass 
der Fahrer seinen Führerschein 
braucht, um zur Arbeit zu ge-
langen. In Frankreich auch nicht. 
Das geschieht hier eben nicht.

Also ein falsches Signal der 
Gerichte hier?

Meiner Meinung nach geben sie 
nicht das richtige Signal, vor allem 
nicht den Widerholungstätern.

Die Vereinigung AVR ist ge-
gründet worden, um Men-
schen, die Opfer eines Ver-
kehrsunfalls wurden, auf ver-
schiedenen Ebenen zu helfen. 
Was gehört heute alles zu ihren 
Aufgaben?

Wenn Menschen Opfer eines 
schweren Verkehrsunfalls wer-
den, kommen sie entweder sofort 
zu uns, auch weil sie von der Poli-
zei auf uns aufmerksam gemacht 
werden. Bei anderen dauert es 
länger, auch vielleicht aufgrund 
eines Krankenhausaufenthaltes. 
Wie auch immer, sie stehen nach 
einem schweren Unfall oft vor 
einem Berg an Fragen und Prob-
lemen, beruflicher, finanzieller, ju-
ristischer und familiärer Natur. 
Hinzu kommt, dass Menschen, 
die unverschuldet Opfer eines Ver-
kehrsunfalls werden, oft jahrelang 
auf ein Urteil, also unter anderem 
auch auf Entschädigung warten 
müssen. Während Jahren sind sie 
in Ungewissheit und leben in einer 
unmöglichen Situation, die sehr oft 
von Existenzängsten geprägt ist. Es 
ist vor allem in jenen Situationen, 
in denen wir versuchen, den Men-
schen zu helfen, damit sie bei ihren 
Schritten weiterkommen.

Das kann aber mitunter länger 
dauern?

Ja und es ist schade, dass un-
schuldige Verkehrsopfer immer 
wieder und mühsam ihr Recht ein-
fordern müssen. Das ist für jeden, 
der sich damit beschäftigt, also 
auch unsere Leute hier bei der 
AVR, sehr mühsam: Wo stehen 
wir, was müssen wir anfordern, wo 
müssen wir eingreifen und uns mel-
den? Was das für einen Aufwand 
bedeutet, sind sich oft auch jene 
Autofahrer, die einen Unfall ver-
ursacht haben, nicht bewusst. Vor 
allem nicht die Wiederholungs-
täter, die oft eigentlich nur darauf 
aus sind, ihr „normales“ Leben 
weiterzuführen oder wieder auf-
nehmen zu können und scheinbar 
kein wirklich schlechtes Gewissen 
haben. Wiederholungstäter sind 
Menschen, die endlich anfangen 
müssen, zu lernen. Es reicht nicht, 
sie einzusperren. Vielleicht müss-
te die finanzielle Strafe auch mal 
richtig wehtun?

Was bräuchte es denn noch, 
um den Opfern wirklich zu hel-
fen?

Vor allem, dass es weniger lange 
dauert, bis es zu Entscheidungen 
und Entschädigungen kommt. Das 
gilt nicht nur für die juristischen 
Instanzen, sondern unter ande-
rem auch für die Versicherungen. 
Da weiß das Opfer oft während 
langer Zeit nicht, ob und wenn ja, 
wann und wie viel Entschädigung 
bezahlt wird. So, wie es jetzt ist, 
ist meiner Ansicht nach vieles eine 
Katastrophe.

Was würde Ihrer Arbeit noch 
dienen?

Wir strafen Vergehen gegen die 
Corona-bedingten sanitären Auf-
lagen mit 300 Euro, wer aber viel 
zu schnell fährt, kommt vergleichs-
weise glimpflich davon …

Also härtere Strafen?
Ja – und häufigere Kontrollen. 

Das müsste im Sinne einer besse-
ren Vorbeugung noch ausgebaut 
werden.

Fruchten die ganzen 
Sensibilisierungskampagnen 
eigentlich, zum Beispiel auch 
die der „Sécurité routière“?

Alle, die in der Prävention 
arbeiten, in den jeweiligen 
Arbeitsgruppen, machen sich 
viele Gedanken. Manchmal frage 
ich mich, ob wir auf dem rich-
tigen Weg sind, ob staatliche 
Stellen das überhaupt konse-
quent durchziehen wollen. Mei-
ner Meinung nach könnten wir 
viel weiter sein, wenn wir auf 
verschiedenen Ebenen strenger 
durchgreifen würden.

Die Schweiz ist da strenger.
Wenn Luxemburger durch die 

Schweiz in Urlaub fahren, wissen 
sie, dass sie sich an die Regeln 
halten müssen, weil sonst die Ge-
fahr groß ist, dass sie erwischt 
werden und dass es teuer werden 
kann. In Luxemburg ist es den 
Menschen oft egal. 

Und dann?
Ich bin der Meinung, dass 

schwere Vergehen gegen die Ver-
kehrsordnung schwer bestraft 
werden müssen. Das wäre ein Si-
gnal an all jene, die es mit dem 
„Code de la route“ nicht so ernst 
nehmen. Wer sich in ein Auto 
setzt und mit 200 über die Auto-
bahn fährt, der muss sich bewusst 
sein, was er tut. Der macht das 
nicht einfach so aus. Wenn er das 
dann auch noch filmt und in den 
sozialen Netzwerken zeigt, dann 
müssen wir gar nicht mehr dis-
kutieren. Da müssen die Strafen 
angepasst sein. Da muss ein Zei-
chen gesetzt werden, dass es so 
nicht funktionieren kann. Sonst 
bekommen wir das nicht in den 
Griff. Das gilt auch für Alkohol 
am Steuer. Auch da müsste här-
ter durchgegriffen werden. Für 
mich sind der Konsum von Al-
kohol und Autofahren nicht in 
Einklang zu bringen. Die skan-
dinavischen Länder sind da ein 
gutes, weil abschreckendes Bei-
spiel. Hier kriegen wir das schein-
bar nicht hin.
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Das Urteil  
Im Oktober 2017 verursachte 
der damals 23-jährige R.A. 
einen schweren Unfall mit 
Todesfolge. Deswegen ist er 
im März dieses Jahres in erster 
Instanz zu 48 Monaten Haft 
verurteilt worden, 42 davon 
auf Bewährung. Hinzu kommt 
ein Fahrverbot, das aus ver-
schiedenen Vergehen resultiert 
und insgesamt acht Jahre be-
trägt, nur ein kleiner Teil davon 
ist ohne Bewährung. Zum Zeit-
punkt des Unfalls besaß R.A. 
keinen Führerschein. Er war zu 
schnell unterwegs und das Un-
fallfahrzeug war geliehen.

Raymond Schintgen, Präsident der Vereinigung der  
Verkehrsopfer (AVR): „Wir strafen Vergehen gegen die Corona-
bedingten sanitären Auflagen mit 300 Euro, wer aber viel zu 
schnell fährt, kommt vergleichsweise glimpflich davon …“
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